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BUNDESMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT, KUNST UND SPORT 
Sachbearbeiter: Dr. JONAK 
Tel.: 53120/2356 DW 

GZ. 12.690/38-111/2/90 

An das 
Präsidium 
des Nationalrates 

1010 Wie n 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Schulorganisationsgesetz und das 
SChulzeitgesetz 1985 geändert werden 

Das Bundesministerium fUr Unterricht, Kunst und Sport Ubermittelt in 
der Anlage 25 Ausfertigungen des Entwurfes fUr ein Bundesgesetz, mit 
dem das SChulorganisationsgesetz und das Schulzeitgesetz 1985 ge
ändert werden (12. Schulorganisationsgesetz-Novelle) samt dem Aus
sendungsschreiben zur gefälligen Kenntnis. 

Beilage 

Wien, 1. März 1990 
Die Bundesministerin: 

Dr. HAWL1CEK 

A-1014 WIEN. MINORITENPLAlZ 5· POSTFACH 65 
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e 
BUNDESMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT, KUNST UND SPORT 

Sachbearbeiter: Dr. JONAK 
Tel.: 53120/2356 DW 

GZ. 12.690/38-111/2/90 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das SChulorganisationsgesetz und das 
SChulzeitgesetz 1985 geändert werden 

An 

das Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst 
das Bundeskanzleramt - Dienstrechtssektion 

das Bundesministerium fßr Wissenschaft und Forschung 
das Bundesministerium fßr Arbeit und Soziales 
das Bundesministerium fßr Finanzen 
das Bundesministerium fßr Umwelt, Jugend und Familie 
das Bundesministeri~m fßr Umwelt, Jugend und Familie 
(Gesch~ftsfnhrung des Familienpolitischen Beirates) 
das Bundesministerium fßr Land- und Forstwirtschaft 
das Bundesministerium fßr wirtschaftliche Angelegenheiten 
das Bundesministerium fßr'&ffentliche Wirtschaft und Verkehr 
das Bundesministerium fßr &ffentliche Wirtschaft und Verkehr, 

Sektion V/Wirtschaftssektion 
den Rechnungshof 

das 
das 
das 
das 
das 
das 
das 
das 
das 

Amt der Burgenl~ndischen Landesregierung 
Amt der K~rntner Landesregierung 
Amt der Hieder&sterreichis'chen Landesregierung 
Amt der Ober~sterreichischen Landesregierung 
Amt der Salzburger Landesregierung 
Amt der Steierm~rkischen Landesregierung 
Amt der Tiroler Landesregierung 
Amt der Vorarlberger Landesregierung 
Amt der Wiener Landesregierung 

die Verbindungsstelle der 6sterreichischen Bundesländer 
beim Amt der Nieder6sterreichischen Landesregierung 

den Landesschulrat fßr das Burgenland 
den Landesschulrat fßr K~rnten 
den Landesschulrat fßr H1eder~sterreich 
den Landesschulrat fßr Ober~sterreich 
den Landesschulrat fßr Salzburg 
den Landesschulrat fßr Steiermark 
den Landesschulrat fßr Tirol 
den Landesschulrat fßr Vorarlberg 
den Stadt schulrat fßr Wien 
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die 

die 

den 

den 

die 

den 

die 

die 

den 

die 

die 

die 

die 

die 

den 

den 

den 

- 2 

Osterreichische Rektorenkonferenz 
Schottengasse 1/1, 1010 Wien 
Bundeskonferenz des wissenscbaftlicben und kDnstleriscben 
Personals der 6sterreiChischen Universitäten und 
Kunsthochschulen 
SChottengas~e 1, 1010 Wien 
Osterreichi~chen Gemeindebund 
JOhannesgasbe 15, 1010 Wien 
Osterreichi~chen StAdtebund 
Rathaus, 10110 Wien 

Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien 
Osterreichi~chen Arbeiterkammertag 
Prinz Eugen~Straße 20-22, 1040 Wien 
PrAsidenten~onferenz der 
Landwirtschlaftskammern Osterreichs 
L6welstraße! 16, 1010 Wien 
vereinigUngl 6sterreichischer Industrieller 
Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien 

, 

Österreichischen Gewerkscbaftsbund 
HOhenstaufengasse 10-12, 1010 Wien 
Gewerkschaft Orfentlicber Dienst 
Teinfaltstraße 7, 1010 Wien 
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
Bundessektion Pflicbtscbullebrer 
Teinfaltstraße 7, 1010 Wien 
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
Bundessektipn RObere Scbule 
Lackiererga'sse 7, 1090 Wien 
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
Bundessektion Berufsscbullebrer 
Hßtteldorfer Straße 7-17, 1150 Wien 
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
Bundessektion Lehrer an berufsbildenden 
mittleren nd bOberen Scbulen, 
Wipplingerstraße 28, 1014 Wien 

Zentralaus cbuß beim BMUKS fßr Bundesbedienstete (ausgenommen 
an Schulen und Schßlerheimen verwendeten Bundeslehrer und 
Bundeserzieher) 
Freyung 1, 1014 Wien 
Zentralausscbuß beim Bundesministerium fßr Unterricht, 
Kunst und Sport fßr die Bundeslehrer an allgemeinbildenden 
Schulen; P dagogischen Akademien und Pädagogischen Instituten 
sowie die Bundeserzieher an Schßlerheimen, die ausschließlich 
oder vorwiegend fßr Schßler dieser Schulen bestimmt sind 
Herrengasse 14/3.Stock, 1014 Wien 
Zentralausscbuß beim Bundesministerium fßr Unterricht, 
Kurtst und Sport fßr die Bundeslehrer an berufsbildenden Schu
len und An 'talten der Lehrerbildung und der Erzieherbildung 
(mit Ausna me der Pädagogischen Akademien und Pädagogischen 
Institute) sowie die Bundeserzieher an Schßlerheimen, die 
ausschließ ich oder vorwiegend fßr Schßler dieser Schulen be
stimmt sin 
Wipplinger 28, 1010 Wien 
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das Sekretariat der Osterreichischen Bischofskon?erenz 
Rotenturmstraße 2, 1010 Wien 

'das Erzbisch6fliche Ordinariat Wien 
Rotenturmstraße 2, 1010 Wien 

das Bisch6fliche Ordinariat Eisenstadt 
das Bisch6fliche Ordinariat St. palten 
das Bisch6fliche Ordinariat Linz 
das Erzbisch6fliche Ordinariat Salzburg 
das Bisch6fliche Ordinariat Graz-Seckau in Graz 
das Bisch6fliche Ordinariat Gurk in Klagenfurt 
das Bisch6fliche Ordinariat Innsbruck in Innsbruck 
das Bisch6fliche Ordinariat Feldkirch 

Bahnhofstraße 13, 6800 Feldkirch 

den Evangelischen Oberkirchenrat A. und H.B. 
Severin Schreiber-Gasse 3, 1180 Wien 

die Altkatholische Kirche ~sterreichs 
Schottenring 17, 1010 Wien 

die Israelitische Kultusgemeinde 
Seitenstettengasse 4, Postfach 145, 1010 Wien 

den Volksgruppen beirat fßr die Slowenische Volksgruppe 
den Volksgruppen beirat fßr die Ungarische Volksgruppe 

p.A. Bundeskanzleramt 

den Österreichischen Bundesjugendring 
Am Modenapark 1-2, 1030 Wien 

den Bundesverband der Elternvereinigungen an h6heren und 
mittleren Schulen ~sterreichs 
z.H. Herrn Dr. Anton WAGNER 
Kudlichstraße 13, 4020 Linz 

den Hauptverband katholischer Elternvereine ~sterreichs 
Spiegelgasse 3, 1010 Wien 

den Verband der Elternvereine an den haheren Schulen Wiens 
z.H. Frau Dr. Edith MARKTL 
Wiedner Hauptstraße 66/4, 1040 Wien 

den ~sterreichischen Verband der Elternvereine an den 
~ffentlichen Pflicht schulen 
Dr. Karl Renner-Ring 1, 1010 Wien 

den ~sterreichischen Faailienbund 
Mariahilferstraße 24, 1070 Wien 

den Katholischen Faailienverband ~sterreichs 
Spiegelgasse 3, 1010 Wien 

die Bundesorganisation der Kinderfreunde ~sterreichs 
Rauhensteingasse 5, 1010 Wien 

den Bundes-SchOlerbeirat 
Minoritenplatz 5, 1014 Wien 
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Nach Auswertung des Begutachtungsverfahrens zur OberfUhrung der 
Schul versuche ~ur ganztägigen Schulorganisation in das Regelschul
wesen wurde auq Grund der divergierenden Stellungnahmen entschieden, 
in Ausweitung er Anzahl der Schulversuche das Schulversuchskonzept 
unter Bedachtn hme auf die bisherigen Schulversuche so zu ändern, 
daß diese Ober Uhrung nach einigen Jahren leichter möglich wird. In 
diesem Zusamme hang sollen noch einige sonstige Verbesserung des 
Schulwesens in der laufenden Legislaturperiode verwirklicht werden. 
(BezUglich der näheren Inhalte und GrUnde wird auf die Erläuterungen 
zum Gesetzentw rf verwiesen.) 

Das Bundesmini terium fUr Unterricht, Kunst und Sport ersucht um 
Stellungnahme u diesem Entwurf bis 

spätestens 5. April 1990. 

Gleichzeitig w~rd ersucht, 25 Ausfertigungen der Stellungnahmen dem 
Präsidium des Nationalrates zu Ubermitteln. 

Beilagen 

Wien, 1. März 1990 
Die Bundesministerin: 

Dr. HAWLICEK 
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• 

E n t w u r f 

Bundesgesetz vom •••••••• 1989, mit dem das SChulorganisationsgesetz 
und das SChulzeitgesetz 1985 ge~ndert werden 

(12. SChulorganisationsgesetz-Hovelle) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das SChulorganisationsgesetz, BGB1.Nr. 242/1962, zuletzt ge
~ndert durch das Bundesgesetz BGB1.Nr. 327/1988 wird wie folgt ge
ändert: 

1. Dem § 8a Abs. 1 wird folgender Satz angefUgt: 
"Ferner kann der Unterricht in LeibesUbungen (Leibeserziehung) 

ohne Trennung nach Geschlechtern erteilt werden, wenn der Unterricht 
gleichzeitig durch mehrere Lehrer erfolgt und wenn dies aus inhalt
lichen GrUnden (zB Tanz, Schwimmen, Freizeitsportarten) zweckmäßig 
ist." 

2. § 16 Abs. 3 lautet: 
"(3) Im Lehrplan sind als Freigegenstände Latein, Kurzschrift 

und Maschinschreiben und als unverbindliche Obung EinfUhrung in die 
Informatik vorzusehen." 

3. In § 21 Abs. 3 (Grundsatzbestimmung) lauten die ersten bei
den Sitze: 

"Die AusfUhrungsgesetzgebung hat ferner zu bestimmen, bei wel
cher SchUlerzahl der Unterricht in Geometrischem Zeichnen, 
Werkerziehung, Technischem Werken, Textilem Werken, Hauswirtschaft 
und EinfUhrung in die Informatik statt fUr die gesamte Klasse in 
SChUlergruppen zu erteilen ist. Die SchUlerzahl, bei welcher der 
Unterricht in SchUlergruppen zu erteilen ist, darf fUr den 
Unterricht in Werkerziehung, Technischem Werken und Textilem Werken 
20, in Geometrischem Zeichnen und in Hauswirtschaft 16 und 1n 
EinrOhrung in die Informatik 19 nicht unterschreiten." 
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4. § 29 Abs. 1 lit. bund c lautet: 
"b) als al~ernative Pflichtgegenstände: 

aal vertiefter Unterricht in Sozialkunde, Wirtschaftskunde, 
Le~enskunde sowie angewandte Informatik (Sozial- und 
le~enskundlichesseminar); 

bb) ve tiefter Unterricht in Wirtschaftskunde sowie ange
wa dte Informatik (Wirtschaftskundliches Seminar); 

cc) ve tiefter Unterricht in Naturkundlichen Grundlagen der 
mo ernen Wirtschaft sowie angewandte Informatik (Natur
ku dlich- technisches Seminar); 

dd) ve tiefter Unterricht in Naturkundlichen Grundlagen der 
mo ernen Wirtschaft, Sozialkunde und Wirtschaftskunde,' 
Le enskunde sowie angewandte Informatik (Landwirt-
sc aftskundliches Seminar); 

c) als zus tzliche alternative Pflichtgegenstände: Leberide 

Fremds!raChe, Werkerziehung (technischer Bereich), W~rker
ziehun (textiler Bereich - Wohnen), Hauswirtschaft und 
Kinder flege, Informatik sowie weitere lebens- und berufs
vorber itende Gegenstände in einem ffir alle SchUler glei
chen Stundenausmaß." 

5. In § 33,AbS. 3 (Grundsatzbestimmung) lauten die ersten bei
den Sätze: 

"Die AusfUhrungsgesetzgebung hat zu bestimmen, bei welcher 
SchUlerzahl der Unterricht in den Unterrichtsgegenständen Maschin
schreiben, Werk 'rziehung, Hauswirtschaft und Kinderpflege sowie In
formatik statt Ur die gesamt~ Klasse in SchUlergruppen zu er~eilen 
ist. Die SchUle zahl, bei welcher der Unterricht in SchUlergruppen 
zu erteilen ist, darf fUr den Unterricht in Maschinschreiben 25, in 
Werkerziehung 2 , in Hauswirtschaft und Kinderpflege 16 und in In
formatik 19 nic tunterschreiten." 

6. Dem § 4~ Abs. 2 wird folgender Satz angefUgt: 
"Mit Geneh igung der Schulbeh6rde erster Instanz darf eine 

SchUlergruppe a ch schulfibergreifend ge fUhrt werden, wenn sonst der 
betreffende Wahlpflichtgegenstand nicht geffihrt werden k6nnte; in 
diesem Fall darf die Gesamtzahl der SchUlergruppen der Schulen, aus 
denen SchUler an diesem Wahlpflichtgegenstand teilnehmen, die sich 
aus dem dritten und vierten Satz dieses Absatzes ergebende Zahl an 
SchUlergruppen nicht Ubersteigen." 
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7. Im § 49 (Grundsatzbestimmung) treten an die Stelle der 
Abs. 2 und 3 folgende Absätze: 

"(2) Die Berufsschulen sind - bei gleichem Unterrichtsausmaß -
zu fUhren: 

a) als ganzjährige Berufsschulen mit mindestens einem vollen 
SChultag oder mindestens zwei halben SChultagen in der Wo
che~ oder 

b) als lehrgangsmäßige Berufsschulen mit einem in jeder Schul
stufe mindestens acht - in SChulstufen, die einem halben 
Jahr des Lehrverhältnisses entsprechen, mindestens vier -
Wochen dauernden Unterricht; wenn an ganzjährigen Berufs
schulen gleicher Art zur ErfUllung des Lehrplanes jedoch 
mehr als ein voller Schultag oder zwei halbe Schultage not
wendig sind, mit einem in jeder SChulstufe entsprechend 
h6herem Mindestausmaß an Unterricht; die dem halben Jahr des 
Lehrverhältnisses entsprechende Unterrichtszeit kann auch 
auf die vorhergehenden Schul stufen aufgeteilt werden. 

(3) An ganzjährigen Berufsschulen kann der Unterricht zeitweise 
blockmäßig unter Anrechnung auf die sonst vorgesehene Unterrichts
zeit oder als zusätzlicher Unterricht ge fUhrt werden. 

(4) Sofern der Lehrplan ein jährliches (halbjährliches) Gesamt
ausmaß an Unterrichtsstunden festlegt, ist die Organisation so fest
zulegen, daß die vorgesehenen Unterrichtsstunden fUr die jeweilige 
Schulstufe um nicht mehr als 5 vH unterschritten wird." . 

8. §73 Abs. 1 lit. a lautet: 
Ha) H6here technische und gewerbliche Lehranstalten fUr Berufs

tätige, welche die Aufgabe haben, in einem vierjährigen Bildungsgang 
Personen, die das 17. Lebensjahr spätestens im Kalenderjahr der Auf
nahme vollenden und eine Berufsausbildung abgeschlossen haben oder 
in das Berufsleben eingetreten sind, zum Bildungsziel der H6heren 
technischen oder gewerblichen Lehranstalt zu fUhren. Voraussetzung 
fUr die Aufnahme ist ferner die erfolgreiche Ablegung der Lehrab
schlußprUfung in einem entsprechenden Lehrberuf sowie die erfolgrei
che Ablegung einer AufnahmsprUfung Uber den Lehrstoff des Vorberei
tungslehrganges (§ 59 Abs. 1 Z 2 lit. b) oder der erfolgreiche Ab
schluß einer einschlägigen Fachschule oder Werkmeisterschule; fUr 
Bewerber, die weder eine LehrabschlußprUfung in einem entsprechenden 
Lehrberuf erfolgreich abgelegt, noch eine einschlägige Fachschule 
oder Werkmeisterschule erfolgreich abgeschlossen haben, ist de~ er
folgreiche Besuch des Vorbereitungslehrganges (§ 59 Abs. 1 Z 2 
lit. b) Aufnahmsvoraussetzung; der erfolgreiche Abschluß des 
Vorbereitungslehrganges ersetzt die AufnahmsprUfung." 
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9. Im § 7 Abs. 1 lit. c lautet der erste Satz: 
"Kollegs, 'welche die Aufgabe haben, in einem viersemestrigen 

Bildungsgang Aösolventen von h6heren Schulen erg~nzend das Bildungs
gut einer Hand~lsakademie zu vermitteln." 

i 
I 

10. § 95 ~bS. 3 lautet: 
"(3) An B"ldungsanstalten für Kindergartenp~dagogik k6nnen nach 

Bedarf Lehrg~n e für Sonderkindergartenp~dagogik eingerichtet wer
den. Diese Leh g~nge k6nnen auch als Schulen für Berufst~tige unter 
allf~lliger entsprechender Verl~ngerung der Ausbildungsdauer geführt 
werden." 

11. § 98 bs. 2 lautet: 
"(2) Die ehrg~nge zur Ausbildung in 

Sonderkinderga tenp~dagogik (§ 95 Abs. 3) schließen mit der 
Bef~higungsprü ung für Sonderkinderg~rten und Frühf6rderung ab." 

I 

I 
12. Im § ~10 lautet der erste Satz: 
"Die Beru~sp~dagogischen Akademien haben die Aufgabe, aufbauend 

auf dem Bildun~sgut einer h6heren Schule, einer Meisterausbildung 
oder gleichwertigen Bef~higung Berufsschu~lehrer, Lehrer für den 
hauswirtschaft~ichen oder gewerblichen Fachunterricht 'an berufsbil
denden mittler~n und h6heren Schulen sowie Lehrer für Textverarbei
tung (Computerunterstützte Textverarbeitung, Stenotypie, Phonotypie) 
heranzubilden, 'die nach Berufsgesinnung, Berufswissen und Berufsk6n
nen geeignet s nd, die Aufgaben des betreffenden Lehrberufes zu er
füllen." 

13. Im § 111 Abs. 4 lautet lit. d: 
"d) Abtei ung für 9ie Lehramtsausbildung für Textverarbeitung." 

14. Im § 111 Abs. 5 lautet der erste Satz: 
"An den B rufsp~dagogischen Akademien k6nnen Lehrg~nge und Kur

se zur Vorbere"tung auf Erweiterungsprüfungen für allgemeinbildende 
und fachliche nterrichtsgegenst~nde an berufsbildenden Schulen so
wie für Textve arbeitung (Computerunterstützte Textverarbeitung, 

I 

Stenotypie, PhJnotYPie) mit einer Dauer bis zu einem Jahr geführt 
werden." . 

15. Im § 113 lautet die Einleitung des Abs. 4: 
"Voraussetzung für die Aufnahme in eine Berufsp~dagogische Aka

demie, Abteiluqg für die Lehramtsausbildung für Textverarbeitung, 

1st:" • I 

-
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16. Im § 114 Abs. 1 lautet lit. d: 
Pd) bei der Lehramtsausbildung fßr Textverarbeitung mit der 

Lehramtsprßfung fßr Textverarbeitung (Computerunterstßtzte 
Textverarbeitung, Stenotypie, Phonotypie)." 

17. § 131b lautet: 
"S c h u 1 ver s u ehe f ß r g a n z t ! gig e 

S c h u 1 f 0 r m e n 

§ 131b. (1) Zur Vorbereitung der Oberfßhrung der Ergebnisse aus 
den Schulversuchen 'Ganztagsschule' und 'Tagesheimschule' in das 
Regelschulwesen sind Schulversuche zu einem flexiblen Modell ganz
t~giger Schulformen durchzufßhren. 

(2) Im Rahmen dieser Schulversuche ist zu erproben: 
1. Gliederung in einen Unterrichtsteil und einen Betreuungs

teil, 
2. Teilung des Betreuungsbereiches in gegenstandsbezogene Lern

zeit, individuelle Lernzeit und individuelle Freizeit, 
3. die Führung des Unterrichtsteiles und des Betreuungsteiles 

als organ.isatorische Einheit an Schulen für jene Klassen, an 
denen alle Schßler auf Dauer den Betreuungsteil besuchen, 

4. ein Lehrplan fßr die gegenstandsbezogene und individuelle 
Lernzeit, der der Fistigung und FOrderung der Unterrichts
arbeit im Unterrichtsteil, nicht jedoch der Erarbeitung 
neuer Lehrinhalte zu dienen hat, 

5. teilweiser oder g~nzlicher Einsatz von Erziehern neben Leh
rern in der individuellen Lernzeit und der individuellen 
Freizeit, 

6. Verfahren zur Festlegung der Standorte, wobei die Freiwil
ligkeit bezßglich der Teilnahme am Betreuungsteil in einer 
Weise zu gew~hrleisten ist, daß jedenfalls bei einem zumut
baren Schulweg der Schulbesuch ohne Betreuungsteil erm6g

licht wird. 

(3) Schulversuche im Sinne der vorstehenden Abs~tze sind bis 
einschließlich zur 8. Schulstufe durchzufßhren. Die Anzahl der Klas
sen, an denen solche Schulversuche durchgefßhrt werden, darf 10 vH 
die Anzahl der Klassen an 6ffentlichen Schulen im Bundesgebiet, so
weit es sich aber um Pflicht~chulklassen handelt, 10 vH der Anzahl 
der Klassen an 6ffentlichen Pflicht schulen im jeweiligen Bundesland 
nicht übersteigen; gleiches gilt sinngem~ß für Privatschulen mit 
öffentlichkeitsrecht. Im ßbrigen findet auf diese Schulversuche § 7 
Anwendung. 

(4) Schulversuche im Sinne der Abs. 1 bis 3 dürfen in den 
Schuljahren 1991/92 bis 1994/95 geführt werden. Die bisherigen 
Schulversuche ganzt~giger Schulformen sind stufenweise bis zum 

Schuljahr 1993/94 in Schulversuche im Sinne der Abs. 1 bis 3 ßberzu
führen." 
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Artikel 11 

Abweichend von den Grundsatzbestimmungen des § 21 Abs. 3 und 
des § 33 Abs. ~ des Schulorganisationsgesetzes in der Fassung des 
Art. I darf in ;der unverbindlichen übung Einftihrung in die Informa
tik bzw. im Un~errichtSgegenstand Informatik die Teilungszahl 19 
unterschritten werden, wenn dies am betreffenden Standort erforder
lich ist, damit nicht mehr als zwei Schtiler an einem Ger~t arbei
ten. Hiebei darf die Teilungszahl jedoch 13 nicht unterschreiten. 

Artikel 111 

Das SChul~eitgesetz 1985, BGBl.Nr. 77, in der Fassung des Bun
desgesetzes BG~l.Nr. 144/1988 wird wie folgt ge~ndert: 

§ 10 Abs. 9 (Grundsatzbestimmung) lautet: 
"(9) Die ~auer der Haupt-, der Weihnachts-, der Semester-, der 

Oster- und der IPfingstferien ist so zu bestimmen, daß die im Lehr
plan vorgeseherie Zahl der Unterrichtsstunden ftir eine Schul stufe 
durch Tage, die nach den Abs. 4 bis 6 schulfrei sind, um nicht mehr 
als 5 v.H. unterschritten wird. Bei lehrgangsm~ßigen Berufsschulen 
sind Lehrg~ngeinsoweit zu verl~ngern, als durch Ferien, allenfalls 
im Zusammenhang mit anderen schulfreien Tagen, die im Lehrplan vor
gesehene Zahl an Unterrichtsstunden ftir die jeweilige Schul stufe um 
mehr als 5 v.H. unterschritten wtirde." 

Artikel IV 

(1) Die Festsetzung der Lehrverpflichtung (Arbeitsieit) ftir die 
T~tigkeit an Schul ver suchen gemäß § 131b des Schulorganisationsge
setzes in der Fassung des Art. I sowie die Vergtitung ftir Leitungs
funktionen ist unter Bedachtnahme auf die Belastung der Lehrer und 
Erzieher im Vergleich zu entsprechenden Tätigkeiten im Regelschul
wesen durch Verordnung festzusetzen, wobei allf~llige besondere Lei
stungen w~hrend der Schulversuchszeit aus dem Grunde der besonderen 
Schulversuchss tuation durch Belohnungen (§ 19 des Gehaltsgesetzes, 
BGBl. Nr. 54/1956, zuletzt ge~ndert durch das Bundesgesetz BGBl. 
651/1989) abzu elten sind. 

(2 ) 

wird mit 

I . 

Art. tII der 28. Gehaltsgesetz-Novelle, 

31. A~gUst 1994 aufgehoben. 

I 

BGBl. Nr. 396/1975, 
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Artikel V 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt wie folgt in Kraft: 

1. Art. I Z 1, 2, 4,6 und 12 bis 16 mit 1. September 1990, 
2. Art. I Z 10, 11 und 17 sowie Art. IV mit 1. September 1991, 
3. Art. I Z 9 hinsichtlich. des 1. und 2. Semesters mit 

1. September 1991 und des 3. und 4. Semesters mit 1. Septem
ber 1992, 

4. im übrigen mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag. 

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes k6nnen bereits 
. von dem seiner Kundmachung folgenden Tag an erlassen werden; sie 
dürfen jedoch frühestens mit dem im Abs. 1 bezeichneten Zeitpunkt in 
Kraft gesetzt werden. 

(3) Die Ausführungsgesetze zu Art. I· Z 3, 5, 7 und 8 sowie 
Art. 11 und 111 sind innerhalb eines Jahres nach dem auf die Kund
machung des vorliegenden Bundesgesetzes folgenden Tag zu erlassen. 

(4) Mit der Vollzieh~ng dieses Bundesgesetzes, soweit. sie in 
die Zust!ndigkeit des Bundes f!llt, ist der Bundesminister für 
Unterricht, Kunst und Sport, hinsichtlich der Erlassung von Verord-. 
nungen auf Grund des Art. IV jedoch im Einvernehmen mit dem Bundes
kanzler und dem Bundesminister für Finanzen betraut. Mit der Wahr
nehmung der den Bund gem!ß Art. 14 Abs. 8 B-VG zustehenden Re~hte 
auf dem durch dieses Bundesgesetz geregelten Gebiet ist der Bundes
minister für Unterricht, Kunst und Sport betraut. 
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Vor b 1 a t t 

Probleme: 
1) Im Zusammenhang mit der Einführung der Informatik an der Haupt
schule und am Polytechnischen Lehrgang s~nd in jenen Unterrichtsge
genst~nden, in denen Informatikunterricht in nicht integrativer 
Weise erf~lgt, Klassenteilungen erforderlich. Für diese sind jedoch 
Grundsatzbestimmungen im SChulorganisationsgesetz n5tig. 

2) Ferner haben sich in einigen Bereichen der Schulorganisation Be
dürfnisse nach Verbesserungen ergeben, die ohne Novellierung des 
SChulorganisationsgesetzes nich~ durchgeführt werden k5nnen. 

3) 'Wegen der sehr unterschiedlichen Stellungnahmen im Begutachtungs
verfahren für Gesetz~nderungen zur Ober führung der ganzt~gigen 
Schulversuche in das Regelschulwesen erscheint eine kurzfristige 
Realisierung dieses Vorhabens nicht m5g1ich. Wegen der Begrenzung 
der Anzahl der Schulversuche kann jedoch der Bedarf an derartigen 
Schulformen nicht gedeckt werden. 

Inhalt: 
Zu 1) und 2) Novellierung des Schulorganisationsgesetzes zur L5sung 
der aufgezeigten Probleme. 

Zu 3) Aufnahme eines besonderen Schulversuchskonzeptes zur Vorberei
tung der konkreten Ober führung der derzeitigen Schulversuche in das 
Regelschulwesen, wobei die zahlenm~ßige Begrenzung der Schulversuche 
erh~ht wird. 

Kosten: 
Zu 1) Der durch die Teilungen zu erwartende Mehraufwand beim alter
nativen Pflichtgegenstand Informatik am Polytechnischen Lehrgang von 
jlhrlich 1,5 Mio.S wird durch Umschichtungen im Personalaufwand ab
gedeckt. Die Teilungen im unverbindlichen Bereich sind, wie dies 
auch sonst bei Schaffung von Freigegenst~nden und unverbindlichen. 
Obungen der Fall ist, im Rahmen dej gesamten unverbindlichen Bil
dungsangebotes vorgesehen, sodaß dadurch kein Mehraufwand entsteht. 

Zu 2) Hier ergibt $ich nur bei der Verllngerung der Kollegs an Han
delsakademien ein Mehraufwand. Dieser betr~gt ca. 12,5 Mio.S und 
wird durch entsprechende organisatorische Maßnahmen bei der Führung 
der Kollegs ausgeglichen. 

Zu 3) Oie Ausweitung der Schul versuche zu ganztlgigen Schulformen 
wird 1n der Endstufe voraussichtlich einen zus~tzlichen Mehraufwand 
von 32~ Hio.S j~hrlich bedingen, die im Gegensatz zu den Punkten 1) 

und 2) nicht im Ressortbudget bedeckt werden k~nnen. 

Sohin würde sich in den Budget jahren 1991 bis 1995 gegenüber 1990 
ein zusltzlicher Aufwand im folgenden Ausmaß ergeben: 

1991: 21 Mio.S; 1992: 99 Mio.S; 1993: 189 Mio.S; 1994: 210 Mio.S; 
1995: 324 Mio.S. 
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E r 1 ä u t e run gen 

Allgemeiner Teil 

Der vorliegende Entwurf ffir eine Novellierung des Schulorganisa
tionsgesetzes enthält eine Reihe von Punkten zur Verbesserung der 
derzeitigen Schulsituation sowie den Vorschlag auf Vorbereitung der 
Oberffihrung der derzeit laufenden Schulversuche zu ganztägigen 
Schul formen in das Schulwesen durch Festlegung besonderer Schulver
suchsbedingungen sowie Ausweitung der m6g1ichen Schulversuche in 

·diesem Bereich. 

In diesem Sinne enthält der vorliegende Entwurf folgende Punkte: 

1. Koedukative Leibesfibungen in bestimmten Fällen (Art. I Z 1) 

2. Informatik an allgemeinbildenden Pflichtschulen (insb. wegen Tei
lungszahlen) 

2.1. an Hauptschulen (Art. I Z 2 und 3 sowie Art. 11) 
2.2. an Polytechnischen Lehrgängen (Art. I Z 4 und 5 sowie Art. 11) 

3. Schulfibergreifende Ffihrung von Wahlpflichtgegenständen an allge
meinbildenden h6heren Schulen (Art. I Z 6) 

4. Flexibilisierung der Organisation der Berufsschule und Verringe
rung der M6g1ichkeit des Entfalles von Berufsschulunterricht 
(Art. I Z 7 und Art. 111) 

5. Abschaffung der Aufnahmsprfifung in die h6here technische und ge
werbliche Lehranstalt ffir Berufstätige (Art. I Z 5) 

6. Verlängerung der Kollegs an Handelsakademien auf 4 Semester 
(Art. I Z 9) 

7. Lehrgänge ffir Sonderkindergartenpädagogik (auch als Schulen ffir 
Berufstätige) (Art. I Z 10 und 11) 

8. Ausbildung in computerunterstfitzter Textverarbeitung an Berufs
pädagogischen Akademien (Art. I Z 12 bis 16) 

9. Erweiterung der Schulversuche. betreffend ganztägige Schulformen 
(Art. I Z 17 und Art. IV) 

Die kompetenzrechtliche Grundlage ffir die im Entwurf vorliegende 
Novellierung des SChulorganisationsgestzes sowie des Schulzeitge
setzes 1985 findet sich im Art. 14 Ahs. 1 B-VG, hinsichtlich der 
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äußeren Organis tion 6ffentlicher Pflicht schulen im Art. 14 Abs. 3 • 
lit. b B-VG. Ei Gesetzesbeschluß des Nationalrates bedarf hinsicht
lich der Art. I~ 11, 111 und V gemäß Art. 14 Abs. 10 B-VG der An
wesenheit der Hälfte der Abgeordneten sowie einer Mehrheit von zwei 

Dritteln der ab~egebenen Stimmen. 

Die im vorliege den Entwurf enthaltenen Vorhaben (vgl. die vor
stehende Obersi ht) wßrde~ folgende budgetäre Auswirkungen zur Folge 

haben: 

1) Koedukative eibesßbungen: 
Kein Mehraufwan , allenfalls in einzelnen Fällen durch den Wegfall 
der Trennungsno wendigkeit Kosteneinsparungen. 

2.1) Informatik an Hauptschulen: 
In welchen Fäll n eine Teilung in der unverbindlichen Obung Informa

tik erforderlic~ sein wird, hängt von der Zahl der Anmeldung der 
Schßler ab,wel~he nicht vorausberechenbar ist. Ein diesbezßglicher 
Aufwand hat jedpch keine budget ären Auswirkungen, da der unverbind-

I 

liche Bereich n~r soweit gefßhrt werden darf, als es im Rahmen des 
zur Verfßgung s~ehenden Lehrerpersonalaufwandes m6glich ist. 

2.2) Informatik: an Polytechnischen Lehrgängen: 
Hier sind Teilungen im Pflichtgegenstand und im Freigegenstand 
Informatik ,vorgesehen. Unter der Annahme, daß im alternativen 
Pflichtgegenstand an jedem Standort im Durchschnitt eine zusätzliche 
SChßlergruppe a f Grund der Teilungsvorschrift zu fßhren ist, wßrde 
sich ein zusätzlicher Aufwand von 1,5 Mio.S jährlich ergeben; da es 
sich hier um alternative Pflichtgegenstände handelt und zum Teil 
auch andere alternative Pflichtgegenstände zu teilen sind, ist vor
gesehen, daß der Ausgleich im Rahmen des zur Verfßgung stehenden 
Lehrerpersonal ufwandes erfolgt, sodaß keine bUdgetmäßigen Auswir
kungen zu erwarten sind. Bezßglich des Freigegenstandes Informatik 

gilt das zu 2.1) gesagte. 

3) Schulßbergr ifende Fßhrung von Wahlpflichtgegenständen an allge

meinbildenden 6heren Schulen: 
Da die Anzahl' er SChßlergruppen hiedurch nicht vermehrt wird: Keine 

bUdgetmäßige A swirkung. 

4) Änderungen "m Bereich der Be~ufsschule: 
Kein Mehraufwa~d. Die Flexibilisierung im Berufsschulbereich 
allenfallsein~ geringfßgige Entlastung im Erhaltungsbereich 

gen. I 

k6nnte 
brin-
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5) Die Abschaffung der AufnahmsprUfung in die hahere technische und 
gewe~bliche Lehranstalt fUr Berufstätige bringt eine Einsparung von 
PrUfungstaxen, die jedoch so geringfUgig ist, daß sie bUdgetmäßig 
unerhebliQh ist. 

6) Die Verlängerung der KOllegs an Handelsakademien wUrde bei Auf
rechterhaltung der bisherigen Organisation eine bUdgetmäßige zus~tz
liehe Belastung von ca. 12,5 Mio.S Jährlich zur Folge haben. Auf 
Grund beabsichtigter organisatorischer Maßnahmen im Bereich dieser 
Schulen wird mit dem derzeitigep Gesamtaufwand das Auslangen gefun
den werden kannen, sodaß keine zusätzliche bUdgetäre Belastung 
eintritt. 

7) Lehrgänge fUr Sonderkindergarten fUr Berufstätige: 
Derartige Lehrgänge werden bereits derzeit schulversuchsweise ge
fUhrt. Eine Ausweitung ist nicht vorgesehen. Soweit durch den teil
weisen Abendunterricht ein Mehraufwand erforderlich wäre, wird die
ser durch organisatorische Maßnahmen ausgeglichen. Daher ist keine 
zusätzliche budgetäre Belastung zu erwarten. 

8) Der vorbereitete neue Lehrplan fUr den Bereich der com~uterunter
stUtzten Textverarbeitung an Berufspädagogischen Akademien ist so 
gestaltet, daß gegenUber den bisherigen Ausbildungen kein Mehrauf
wand erforderlich ist. Auch im Ausstattungsbereich ist kein zusätz
licher Aufwand erforderlich,da die erforderliche Ausstattung be
reits vorhanden ist. 

9) Erweiterung der Schulversuche betreffend ganztägige Schulformen: 

Der derzeitige Aufwand fUr diese Schule beträgt 600 Mio.S. Bei einem 
Auslaufen der besonderen Schulversuchsabgeltung gemäß dem vorgesehen 
Art. IV wUrde sich der Aufwand bei Ausweitung der Schulversuche im 
vorgesehenen Rahmen von 10 v.H. der entsprechenden Klassen um insge~ 

samt 324 Mio.S Jährlich gegenUber dem bisherigen Aufwand erhahen. In 
den nächsten Jahren ist gegenUber dem Jahr 1990 mit einem folgendem 
Mehraufwand zu rechnen: 
1991: 27 Mio.S, 1992: 92 Mio.S, 1993: 189 Mio.S, 1994: 270 Mio.S; 
erst 1995 wUrde der volle Betrag von 324 Mio.S anfallen. 
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Besonderer Teil 

Zu Artikel I 

Zu Z 1: 
§ 8a Abs. 1 de Schulorganisationsgesetzes sieht vor, daß der Unter
richt in Leibe ßbungen und Leibeserziehung im Regelfall getrennt 
nach Geschlechtern zu erteilen ist. Im derzeiti~en zweiten Satz die
ses Paragraphen ist eine Reihe von Ausnahmem5glichkeiten enthalten. 
Der Lehrplan f r Leibesßbungen an Polytechnischen Lehrgängen, allge
meinbildenden h5heren Schulen (Oberstufe), berufsbildenden mittleren 
und h5heren Schulen sowie h5heren land- und forstwirtschaftlichen 
Lehranstalten, GB1.Nr. 37/1989, sieht darßber hinaus in den didak
tischen Grundsätzen in bestimmten Fällen die Erteilung des Unter
richts ohne Tei ung nach Geschlechtern vor. Die vorgeschlagene Er
gänzung des § Abs. 1 entspricht der erwähnten Lehrplanregelung. 

Zu Z 2 und 3: 
Mit Verordnung es Bundesministers fßr Unterricht, Kunst und Sport 
vom 9. August 1 89, BGB1. Nr. 429, wurde durch eine Änderung des 
Lehrplanes der auptschule der Informatikunterricht an dieser Schule 
eingefßhrt. Neb n der integrativen Fßhrung des Informatik~nterrich
tes im Pflichtg genstandsbereich wurde die unverbindliche Obung 
"Einfßhrung in ie Informatik" vorgesehen. Diese unverbindliche 
Obung ist durchldie besondere Bedeutung des praktischen Arbeitens am , 
Computer gekenn$eichnet. Eine effiziente Unterrichtsarbeit ist je-
doch bei gr5ßeren Klassen nicht m5glich. Im Sinne der bisherigen 
Obung wäre dahe der spezielle Informatikunterricht im Rahmen der 
erwähnten unver indlichen Obung zu teilen. Um dies zu erm5glichen, 
bedarf es einer entsprechenden Grundsatzbestimmung, welche wiederum 
die Nennung die er unverbindlichen Obung im Gegenstandskatalog des 
Lehrplanes erfo 

Nach den bisher gen Erfahrungen besteht das Erfordernis auf Teilung, 
sofern die Schß ergruppe fßr den Informatikunterricht 18 Schßler 
ßbersteigt. Dah r ist vorgesehen, daß die durch die Landesausfßh
rungsgesetzgebu g festzusetzende Teilungszahl nicht unter 19 liegen 
darf, wobei neb n den unterrichtlichen Erfordernissen auch Ober
legungen bezßgl"ch des Personalaufwandes eingebunden worden sind. 

Jedenfalls soll 
Da jedoch noch 
stehen, enthält 

Zu Z 4 und 5: 

n nicht mehr als 2 Schßler an einem Gerät arbeiten. 
icht an allen Hauptschulen 9 Geräte zur Verfßgung 
Art. II eine Obergangsbestimmung. 

Mit der Lehrplan-Novelle fßr den Polytechnischen Lehrgang, BGB1.Nr. 
241/1989, wurde der Informatikunterricht an den Polytechnischen 
Lehrgängen einerseits als integrativer Unterricht im Seminarbereich 
und andererseits als zusätzlicher alternativer Pflichtgegenstand und 

Freigegenstand eingefßhrt. 

• 
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• Im Rahmen der Seminare wurde jeweil~ die angewandte Informatik in 
der Bezeichnung des Inhaltes der Seminare im Lehrplan vorgesehen. 
Eine entsprechende Erg~nzung wird nun fÜr den § 29 Abs. 1 lit. b 
vorgesehen. 

Bezüglich des § 29 Abs. 1 lit. c und des § 33 Abs. 3 wird auf die 
Ausführungen zur Hauptschule hingewiesen, die sinngem~ß auch hier 
gelten. 

Zu Z 6: 
Im Rahmen der Reform der Oberst~fe der allgemeinbildenden h6heren 
Schulen durch die 11. Schulorganisationsgesetz-Novelle, BGB1. 
Nr. 327/1988, wurden Wahlpflichtgegenst~nde eingeführt. Die Regelung 
betreffend die Bildung der SchÜlergruppen in § 43 Abs. 2 sieht vor, 
daß die Schülergruppenauch klassenübergreifend geführt werden dür
fen; mangels ausdrücklicher Erm~chtigung in dieser Gesetzesbestim
mung ist jedoch eine schulübergreifend~ FOhrung der Wahipflicht
gegenst~nde nicht zul~ssig. Insbesondere bei der Wahl von Fremdspra
chen, aber auch von anderen Wahlpflichtgeganst~nden, erscheint es 

jedoch nicht einsichtig, daß Wahlpflichtgegenst~nde nicht zustande
kommen, wenn sich an benachbarten Schulen jeweils zu wenige Schüler 
melden, bei schulübergreifender Führung jedoch ein breiteres Angebot 
ohne Mehraufwand erfolgen kannte. 

Durch die Erg~nzung des § 43 Abs. 2 soll sohin ein breiteres Angebot 
an Wahlpflichtgegenstlnden erm6g1iCht werden. 

Zu Z 7: 
Das SChulorganisationsgesetz sieht im § 49 Abs. 2 drei Arten von 
Berufsschulen vor, nlmlich die ganzjlhrige, die lehrgangsm~ßige und 
die saisonmlßige Berufsschule. Die ganzjlhrige Berufsschule wird mit 
mindestens einem vollen Schultag oder mindestens zwei halben Schul
tagen in der Woche geführt; die lehrgangsm~ßige Berufsschule umfaßt 
im Regelfall acht zusammenhlngende Wochen wlhrend eines Schuljahres; 
die saisonmlßige Berufsschule wird mit einem auf eine bestimmte Jah
reszeit zusammengezogenen Unterricht geführt. In der Praxis bestehen 
nur noch ganzj~hrige und lehrgangsm~ßige Berufsschulen. 

Diese starre Regelung bringt in manchen Fällen Schwierigkeiten mit 
sich, weil bei den ganzjlhrigen Berufsschulen geblockte Lehrveran
staltungen (z.B. im Praxisbereich) auch ohne Ausweitung des Gesamt
ausmaßes der Berufsschulzeit nicht geführt wer~en dürfen und bei 
lehrgangsmlßigen Berufsschulen Probleme mit der Lehrgangseinteilung 
insbesondere auch im Zusammenhang mit den Bedürfnissen der Wirt
schaft entstehen kannen. 
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Derzeit kann d s fUr die Berufsschulen festgelegte Unterrichtsstun- • 
denausmaß bis u 10 v.H. unterschritten werden. Die Praxis hat ge
zeigt, daß die IHerabsetzung des gesamten Unterrichtsausmaßes meist 
bis zum zu1~ss~gen H6chstausmaß erfolgt, obwohl bei der derzeit nach 
vielfacher Ans cht zu geringen Berufsschulzeit diese m6g1ichst vo11-
st~ndig auszun tzen w~re. Aus diesem Grund soll bestimmt werden, daß 
die Organisati n so festzulegen ist, daß die jeweils vorgesehenen 
Unterrichtsstu den um nicht mehr als 5 v.H. unterschritten werden 
dUrfen. 

Zu Z 8: 
Gemäß § 73 Abs. 1 1it. a ist fUr die Aufnahme in eine H6here techni
sche und gewer~liChe Lehranstalt fUr Berufstätige Voraussetzung, daß 
der ,Bewerber d"e Lehrabsch1ußprUfung in einem entsprechenden Lehrbe
ruf erfo1greic abgelegt hat oder eine einsch1~gige Fachschule oder 
Werkmeistersch91e erfolgreich abgeschlossen hat s 0 wie eine 
AufnahmsprUfuna Uber den Lehrstoff des Vorbereitungs lehrganges abge
legt hat. Gemä~ § 73 Abs. 1 1it. b ist ein Absolvent einer einschlä
gigen Fachschu~e zum Besuch eines Aufbaulehrganges jedoch auch ohne 
Besuch eines Vdrbereitungs1ehrganges berechtigt. Die unterschied1i-

t ~ 

che Behandlung ivon Absolventen einsch1~giger Fachschulen zwischen 
H6heren technischen und g~werb1ichen Lehranstalten fUr Beruf~t~tige 
und Aufbau1ehra~ngen, die zum gleichen Bi1du~gszie1 fUhren, er
scheint nicht aerechtfertigt. Diese ungleiche Behandlung soll die 
vorgesehene Neufassung des § 73 vermeiden. 

Z Z 9: 
Das Kolleg an ande1sakademien wurde entgegen den Ubrigen Kollegs an 
berufsbildende h6heren Schulen durch die 9. Schu10rganisationsge
setz-Novelle n r mit einem 3-semestrigen Bildungsgang festge1~gt. 
Die GrUnde hie Ur waren, daß der ~einerzeitige Abiturientenlehrgang 
an Hande1sakad mien nur zwei Semester umfaßt hatte, daß in K~rnten 
ein Abiturient n1ehrgang fUr Angeh6rige der slowenischen Minderheit 
angeboten word n ist und daß durch eine Ausweitung auf die Ub1ichen 
vier Semester eder allgemein noch in dem erw~hnten speziellen Fall 
eine zu starke Belastung der SchUl er eintreten sollte. 

Bei der Erste1 ung des Lehrplanes mußte festgestellt werden, daß der 

Gesetzesauftra , nach dem das Kolleg den berufsbildenden Lehrstoff 
der Hande1saka emie zu vermitteln hat, nicht erfU11t werden kann, da 
das Vorschreib n einer zweiten lebenden Fremdsprache mit dem in der 
·Hande1sakademi vorgesehenen Bildungsziel die SchU1er sowohl zeit
mäßig als auch inhaltlich Uberfordern wUrde. Daher mußte von der ge
rade bei einer kaufmännischen Lehranstalt so wichtigen zweiten 
lebenden Fremd prache Abstand genommen werden. Dies erscheint jedoch 
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im Hinblick auf die bestehenden Intagrationsbemßhungen nicht verant
wortbar. Daher ist eine Verllngerung des Kollegs auf vier Semester 
unerllßlich, zumal die ursprßnglich bestandenen Grßnde fßr eine kßr
zere Fßhrung dieses Kollegs nicht mehr gewichtig sind. (Fßr die 
kaufmlnnische Ausbildung der slowenischen Minderheit in Kärnten ist 
ab 1. September 1990 eine eigene Handelsakademie vorgesehen.) 

Zu Z 10: 
In ganz Osterreich besteht ein Mangel an geprßften Kinderglrt
nerinnen. Aus diesem Grund besteht ein Interesse daran, daß die Wei
terbildung in Lehrglngen fßr Sonderkindergartenpldagogik ohne allzu
große S~arung des Kindergartenbetriebes erfolgen kann. Außerdem ist 
es berufstltigen Frauen - insbesondere wenn sie bereits eine Familie 
gegrßndet haben - kaum m5g1ich, mehrere Semester auf einen eigenen 
Verdienst z~ verzichten. Gerade Kinderglrtnerinnen mit Erfahrung 
eignen sich besonders fßr diese spezielle Ausbildung. 

Zu Z 11: 
Die derzeitige Bezeichnung der Beflhigungsprßfu~g fßr Sonderkinder
glrten nimmt auf die Bemßhungen zur Integration behinderter Kinder 
in allgemeine Kinderglrten nicht Bedacht. Durch die in dieser Be
stimmung vorgesehenen Erglnzung wird die erforderliche zusltzliche 
Frßhfarderung behinderter Kinder in allgemeinen Kinderglrten in be
sonderer Weise berßcksichtigt. 

Zu Z 12 bis 16: 
Auf Grund der technologischen Entwicklung, insbesondere im Bereich 
der Informatik und der Computerunterstßtzten Textverarbeitung, sowie 
der deshalb erfolgten Novellierungen von Lehrpllnen mehrerer berufs
bildenden Schularten ist eine Ausweitung der Aufgabe der im § 111 
Abs. 4 lit. d genannten Abteilung fßr die Lehramtsausbildung fßr 
Stenotypie, Phonotypie und Textverarbeitung an den Berufspldagogi
sehen Akademien erforderlich. Die in den Z 12 bis 16 vorgesehenen 
Änderungen tragen diesem Umstand Rechnung. 

Zu Z , 7 : 
Entsprechend dem Arbeitsßbereinkommen zwischen der SPO und der OVP 
ßber die Bildung einer gemeinsamen Bundesregierung fßr die Dauer der 
XVII. Gesetzgebungsperiode des Nationalrates vom 16. Jänner 1987 
wurden im Bundesministerium fßr Unterricht, Kunst und Sport Gesetz
entwOrfe zur Obertragung der Schulversuche in das Regelschulwesen 
ausgearbeitet, wobei auch auf die im gleichen Arbeitsßbereinkommen 
enthaltenen Aussagen bezßglich der bUdgetlren Auswirk~ngen schulor
ganisatorischer Maßnahmen insoweit Bedacht genommen worden ist, als 
mit diesem Konzept kein zusltzlicher Aufwand im Ressortbudget des 
Bundesministeriums fßr Unterricht, Kunst und Sport verbunden gewesen 
wlre. 
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Das Begutachtungsverfahren zu diesen mit Schreiben vom 12. Oktober 
1989, GZ. 12.69 /20-111/2/89, ausgesandten GesetzentwUrfen brachte 
sowohl zustimme de .ls auch ablehnende Stellungnahmen. Da ein der
artiges projekt! jedoch nur durchgefUhrt werden sollte, wenn die Zu
stimmung stark berwiegt, erscheint die OberfUhrung der derzeitigen 
Schulversuche i 
dings w!ren die 
eine leichtere 
erm6g1icht. 

Im Sinne der 
an die Stelle d 
BGB1. Nr. 327/1 
nung tritt, 
nahmen. 

d~s Regelschulwesen noch nicht zweckmäßig. Aller
Schulversuche in eine Richtung umzugestalten, die 
berfUhrbarkeit in der n!chsten Legislaturperiode 

stehenden AusfUhrungen enth!lt der neue § 131b, der 
s durch die 11. Schulorganisationsgesetz-Novelle, 
88, aufgehobenen Paragraphen mit gleicher Bezeich
rete Richtlinien fUr die speziellen Erprobungsmaß-

Gleichzeitig so 1 im Sinne des erw!hnten ArbeitsUbereinkommens die 
M6g1ichkeit zur FUhrung von ganzt!gigen Schulversuchen, die durch 
§ 7 Ab~. 7 des $chulorganisationsgesetzes zahlenm!ßig sehr stark be
grenzt sind, aut 10 % der Klassen erweitert werden. Durch diese Er
weiterung wUrdelder zu erwartende Bedarf im Sinne des erw!hnten 
ArbeitsUbereink'mmens weitgehend abgedeckt werden. In diesem Zusam
menhang wird da auf verwiesen, daß auch die Schulversuchsanordnungen 
in der 4. und 5 Schulorganisationsgesetz-Novelle zum Teil eine 
gleichartige za lenm!ßige Begrenzung, zum Teil jedoch Uberhaupt 
keine zahlenmäß ge Begrenzung enthielten. 

Zu Artikel 11 

Der Inhalt dies s Artikels, der eine Änderung des SChulzeitgesetzes 
1985 zum Inhalt hat, steht in unmittelbarem Zusammenhang zu der im 
Artikel I Z 7 v rgesehenen Änderung des § 49 (hier im speziellen zum 
Abs. 4). 

Zu Artikel 111 

Artikel 111 der 28. Gehaltsgesetz-Novelle, BGB1. Nr. 396/1975, sieht 
eine spezielle chulversuchsabgeltung fUr die auf Grun~ der 
4. Schulorganis tionsgesetz-Novelle durchgefUhrten Schulversuche so
wie fUr die Sch Iversuche "Ganztagsschule" und "Tagesneimschule", 
welche gem!ß § 7 des Schulorganisationsgesetzes gefUhrt werden, 
vor. W!hrend die Schulversuche auf Grund der 4. Schulorganisations
gesetz-Novelle ausgelaufen sind und daher die diesbezUgliche Rege
lung bereits Uberholt ist, werden nach wie vor die Schulversuche 
"Ganztagsschule" und "Tagesheimschule" nach der auf Grund dieser Be-

• 
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stimmung erlassenen Verordnung nberdie Abgeltung von Mehrleistungen 
im Rahmen von Schulversuchen, BGBl. Nr. 104/1970, zuletzt ge~ndert 
durch d~e Verordnung, BGBl. Nr. 492/1986, abgegolten. Die in dieser 
Verordnung enthaltenen Regelungen sind nach Schularten unterschied
lich, betragen jedoch zum Teil ein sehr erhebliches Ausmaß (z.B. 
wird in der Ganztagsschule und zum Teil auch bei der Tagesheimschule 
auch bei der Unterrichtserteilung eine Aufwertung vorgenommen, bei 
der in Deutsch, Fremdsprachen und Mathematik fnnf gehaltene Unter
richtsstunden als sieben Wochenstunden gewertet werden, was in die
sem Fall einer Aufwertung um 40. % entspricht). Insgesamt liegt die 
budget~re Mehrbelastung durch die besondere Abgeltung je nach Schul
art zwischen 20 und 28 %. Diese Abgeltung war in der Ganztagsschule 
ursprnnglich gerechtfertigt, weil von der Annahme ausgegangen worden 
ist, daß im Rahmen des Schulversuches die Lehrer selbst jeweils ihre 
eigenen Lehrpl~ne, besondere Unterrichtsmittel sowie besondere Be
richte zu erstellen haben und gerade die Anfangsphase von Schulver
suchen viele Konferenz erfordern. Die Tagesheimschule sollte aus 
Grnnden der gleichen Startposition keine geringere Abgeltung zur 
Folge haben. Nunmehr hat der Rechnungshof die Beibehaltung dieser 
Schulversuchsabgeltung trotz der lang andauernden Fnhrung dieser 
Schulversuche gerngt. Da durch die 12. Schulorganisationsgesetz
Novelle nunmehr kein Auslaufen der ganzt~gigen Schulversuche geplant 
ist, muß auch beznglich dieser Schulversuchsabgeltung im Sinne des 
Rechnungshofes eine Änderung erfolgen. 

Die Systematik des neuen § 131b zusammen mit Artikel 111 geht davon 
aus, daß fnr die auslaufend zu fnhrenden Schulversuche "Ganz
tagsschule" und "Tagesheimschule" auch aus Grnnden der Lehrerbe
sch~ftigung noch die bisherige Abgeltung gegegeben werden soll. Fnr , 
die neuen Schulversuche auf Grund des § 131b, deren Anzahl sich er-
heblich ausweiten wird (wodurch auch die Lehrerbesch~ftigung ge
sichert erscheint), soll nur mehr eine Abgeltung gesetzlich bzw. 
verordnungsm~ßig geregelt werden, welche im Falle einer Oberfnhrung 
ins Regelschulwesen Bestand haben kann. Allf~llige besondere Lei
stungen im Rahmen des Schulversuches sollen durch Belohnungen im 
Sinne des § 19 des Gehaltsgesetzes abgegolten werden, welcher ja fnr 
besondere Leistungen vorgesehen ist. Gerade in der Auslaufphase von 
Schul ver suchen sollen im Sinne einer klaglosen Oberfnhrbarkeit in 
das Regelschulwesen derartige besondere Leistungen nicht mehr den 
Regelfall darstellen. 

Zu Artikel IV 

Dieser enth~lt die nblichen Schlußbestimmungen. 
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TEX T G E· GEN U B E R S TEL L U N G 

SCHUlUNTERRICHTSGESETZ 

Gel t end e F B e e u n g 

, 16 Abe. 3: 
(3) Als Freigegenstlnde sind im Lehrplan Latein, (urzschrift 

und Maschinschreiben vorzusehen. 

, 21 Abs. 3 (d~e ersten beiden Sitze): 
Die AusfUhrungsgesetzgebung hat ferner zu bestimmen, bei wel

cher SchUlerzahl der Unterricht in Geometrischem Zeichnen, Werker
ziehung, Technischem Werken, Textilem Werken und in Hauswirtschaft 
statt fUr die gesamte Klasse in SchUlergruppen zu erteilen ist. Die 
SchUlerzahl, bei welcher der Unterricht in SchUlergruppen zu ertei
len ist, darf fUr den Unterricht in Werk~rziehung, Technischem Wer
ken und Textilem Werken 20, in Geometrischem Zeichnen und in Haus
wirtschaft 16 nicht unterschreiten. 

E n t w u r f 

, 8a Abs. 1 (AnfUgung des folgenden Satzes): 
Ferner kann der Unterricht in LeibesUbungen (Leibeserziehung) 

ohne Trennung nach Geschlechtern erteilt werden, wenn der Unterricht 
gleichzeitig durch mehrere Lehrer erfolgt und wenn dies aus inhalt
lichen GrUnden (zB Tanz, Schwimmen, Freizeitsportarten) zweckmlßig 
ist. 

, 16 AbS. 3: 
(3) Im Lehrplan- sind als Freigegenstlnde Latein, Kurzschrift 

und Maschinschreiben und als unverbindliche Obung EinfUhrung in die 
Informatik vorzusehen. 

, 21 Abs. 3 (die erst.n beiden Sitze): 
Die AusfUhrungsgesetzgebung hat ferner zu bestimmen, bei wel

cher SchUlerzahl der Unterricht in Geometrischem Zeichnen, 
Werkerziehung, Technischem Werken, Textilem Werken, Hauswirtschaft 
und EinfUhrung in die Informatik statt fUr die gesamte Klasse in 
SchUlergruppen zu erteilen ist. Die SchUlerzahl, bei welcher der 
Unterricht in SchUlergruppen zu erteilen ist, darf fUr den 
Unterricht in Werkerziehung, Technischem Werken und Textilem Werken 
20, in Geometrischem Zeichnen und in Hauswirtschaft 16 und in 
EinfUhrung in die Informatik 19 nicht unterschreiten. 
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Gel t end e Fa B B U n ,g 

S 29 Abs. 1 lit.b und c: 
b) als alternative Pflichtgegenstlnde: 

aal vertiefter Unterricht in Sozialkunde und Wirtschafts
kunde sowie Lebenskunde (Sozial- und lebenskundliches 

Seminar); 
bb) vertiefter Unte~richt in Wi~tschaftskunde (Wirtschafts

kundliches Seminar); 
cc) vertiefter Unterricht in Naturkundlichen Grundlagen der 

modernen Wirtschaft und Technischem Zeichnen (Natur
kundlich-technisches Seminar); 

dd) vertiefter Unterricht in NatUrkundlichen Grundlagen der 
modernen Wirtschaft, Sozialkunde und Wirtschaftskunde 
sowie Lebenskunde (Landwirtschaftskundliches Seminar); 

c) als zusltzliche alternative Pflichtgegenstlnde: Lebende 
Fremdsprache, Werkerziehung (fOr Knaben und Mldchen 
gemeinsam oder getrennt), Hauswirtschaft und Kinderpflege 
sowie weitere lebens- und berufs vorbereitende Gegenstlnde in 
einem fOr alle SchOler gleichen Stundenausma6. 

S 33 Abs. 3 (die ersten beiden Slt~e): 
Die AusfOhrungsgesetzgebung hat zu bestimmen, bei welcher SchO

lerzahl der Unterricht in den Unterrichtsgegenstlnden Maschinschrei
ben. Werkerziehung sowie Hauswirtschaft und Kinderpflege statt fOr 
die gesamte Klasse in SchOlergruppen zu erteilen ist. Die Sc hOl er
zahl, bei welcher der Unterricht in SchQlergruppen zu erteilen ist, 
darf fOr den Unterricht in Maschinschreiben 25, in Werker2iehung 20 
und in Hauswirtschaft und Kinderpflege 16 nicht unterschreiten. 

- 2 -

E n t w u r f 

S 29 Abs. 1 lit. bund c: 
b) als alternative Pflichtgegenstlnde: 

aal vertiefter Unterricht in Sozialkunde, Wirtschaftskunde, 
Lebenskunde sowie angewandte Informatik (Sozial- und 
lebenskundliches Seminar); 

bb) vertiefter Unterricht in Wirtschaftskunde sowie ange
wandte Informatik (Wirtschaftskundliches Seminar); 

cc) vertiefter Unterricht in Naturkundlichen Grundlagen der 
modernen Wirtschaft ,sowie angewandte Informatik (Natur
kundlich- technisches Seminar); 

dd) vertiefter Unterricht in Naturkundlichen Grundlagen der 
modernen Wirtschaft, Sozialkunde und Wirtschaftskunde, 
Lebenskunde sowie angewandte Informatik (Landwirt
schaftskundliches Seminar); 

c) als zusltzliche alternative Pflichtgegenstlnde: Lebende 
Fremdsprache, Werkerziehung ,( technischer Bereich), Werker
ziehung (textiler BereiCh - Wohnen), Hauswirtschaft und 
Kinderpflege, Informatik sowie weitere lebens- und berufs
vorbereitend.e Gegenstlnde in einem fOr alle SchOler glei
chen Stundenausma6. 

5 33 Abs. 3 (die ersten beiden Sitze): 
Die AusfOhrungsgesetzgebung hat zu bestimmen, bei welcher· 

SchQlerzahl der Unterricht in den Unterrichtsgegenstlnden Maschin
SChreiben, Werkerziehung, Hauswirtschaft und Kinderpflege sowie In
formatik statt fOr die gesamte Klasse in SchOlergruppen zu erteilen 
ist. Die SchOlerzahl, bei welcher der Unterricht in SchOlergruppen 
zu erteilen ist, darf fOr den Unterricht in Maschinschreiben 25, in 
Werkerziehun$ 20, in Hauswirtschaft und Kinderpflege 16 und in In
formatik 19 nicht unterschreiten. 

S 43 Abs. 2 (AnfOgung des folgenden Satzes): 
Mit Genehmigung der Schulbeh5rde erster Instanz darf eine 

SChOlergruppe auch schulObergreifend gefOhrt werden, wenn sonst d~r 
betreffende Wahlpflichtgegenstand nicht gefOhrt werden k5nnte; in 
diesem Fall darf die Gesamtzahl der SchOlergruppen der SChulen, aus 
-denen SchOler an diesem Wahlpflicht gegenstand teilnehmen, die sich 
aus dem dritten und vierten Satz dieses Absatzes ergebende Zahl an 
SchOlergruppen nicht Obersteigen. 

'. 
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Gel t end e F a B B U n 9 

S 49 AbS. 2 bis 3: 
(2) Die Berufsschulen sind - bei gleichem Unterrichtsausmaß _ 

zu fahren: 
a) als ganzjlhrige Berufsschulen mit mindestens einem vollen 

SChultag oder mindestens zwei halben Schultagen in der Wo
che; oder 

b) als 1ehrgangsmlßige Berufsschulen mit einem in jeder Schul
stufe acht - in SChulstufen, die einem halben Jahr des Lehr
verhl1tnisses entsprechen, vier - zusammenhingenden Wochen 
dauernden Unterricht; wenn an ganzjlhrigen Berufsschulen 
gleicher Art zur Erf011ung des Lehrplanes jedooh mehr als 
ein voller SChultag oder zwei halbe Schultage notwendig 
sind, mit einem in jeder SChulstufe entsprechend l~nger 
dauerndem Unterricht; die dem halben Jahr des Lehrverhl1t
nisses entsprechende Unterrichts zeit kann auch auf die 
vorhergehenden Schul stufen aUfgeteilt werden; oder 

c) als saisonmlßige Berufsschulen mit einem auf eine bestimmte 
Jahreszeit zusammengezogenen Unterrioht. 

(3) An den 1ehrgangsmlßigen Berufsschulen ist eine Unterbre
chung des Lehrganges zu Weihnachten, aus Anlaß von Semesterferien 
und zu Ostern zu1lssig; der Lehrgang ist insoweit zu verlingern, als 
durch die Unterbrechung, allenfalls im Zusammenhang mit anderen 
sohu1freien Tagen, die im Lehrplan vorgesehene Zahl der Unterrichts
stunden fOr die jeweilige Schul stufe um mehr als ein Zehntel unter
schritten wOrde. 

S 13 Abs. 1it. a: 
a) H~here technische und gewerbliche Lehranstalten fOr Berufs

tltige, welche die Aufgabe haben, in einem vierjlhrigen Bildungsgang 
Personen, die das 11. Lebensjahr spltestens im Kalenderjahr der Auf
nahme vollenden und eine Be~ufsausbi1dung abgeschlossen haben oder 
in das Berufsleben eingetreten sind, zum Bildungsziel der H~heren 
technischen oder gewerblichen Lehranstalt zu fahren. Voraussetzung 
fOr die Aufnahme ist ferner die erfolgreiche Ab1egung der Lehrab
sch1ußprOfung in einem entsprechenden Lehrberuf oder der erfolgrei
che Abschluß einer einsch1lgigen Fachschule oder Werkmeisterschule 
sowie die erfolgreiche Ab1egung einer AufnahmsprOfung Ober den Lehr
stoff des Vorbereitungslehrganges (S 59 lbS. 1 Z 2 1iti b); fOr Be
werber, die weder eine Lehrabsch1ußprOfung in einem entsprechenden 
Lehrberuf erfolgreich abgelegt, noch eine einsch1lgige Fachschule 
oder Werkmeister schule erfolgreich abgeschlossen haben, ist der 
erfolgreiche Besuch des Vorbereitungslehrganges (S 59 Abs. 1 Z 2 
1it. b) Aufnahmsvoraussetzung; der erfolgreiche Abschluß des Vor
bereitungslehrganges ~rsetzt die Aufnahmsprnfung. 

- 3 -

E n t w u r f 

S 49 Abs. 2 bis 4: 
(2) Die Berufsschulen sind - bei gleichem Unterrichtsausmaß -

zu fahren: 
a) als ganzjlhrige Berufsschulen mit mindestens einem vollen 

SChultag oder mindestens zwei halben SChultagen in der Wo
che; oder 

b) als 1ehrgangsmlßige Berufsschulen mit einem in jeder Schul
stufe mindestens acht - in SChulstufen, die einem halben 
Jahr des Lehrverhl1tnisses entsprechen, mindestens vier -
Wochen dauernden Unterricht; wenn an ganzjlhrigen Berufs
schulen gleicher Art zur Erf011ung des Lehrplanes Jedoch 
mehr als ein voller Schultag oder zwei halbe Schultage not
wendig sind, mit einem in jeder Schulstufe entsprechend 
h~herem Hindestausmaß an Unterricht; die dem halben Jahr des 
Lehrverhl1tnisses entsprechende Unterrichtszeit kann auch 
auf die vorhergehenden Schulstufen aufgeteilt werden. 

(3) An ganzjlhrigen Berufsschulen kann der Unterricht zeitweise 
b10ckmlßig unter Anrechnung auf die sonst vorgesehene Unterrichts
zeit oder als zusltz1icher Unterricht gefOhrt werden. 

(4) Sofern der Lehrplan ein jlhr1iches (ha1bjlhr1iches) Gesamt
ausmaß an Unterrichtsstunden festlegt, ist die Organisation so fest
zUlegen, daß die vorgesehenen Unterrichtsstunden fOr die jeweilige 
Sohu1stufe um nicht mehr als 5 vH unterschritten wird. 

S 13 Abs. 1 1it. a: 
a) H~here technische und gewerbliche Lehranstalten fOr Berufs

tltige, welche die Aufgabe haben, in einem vierjlhrigen Bildungsgang 
Personen, die das 11. Lebensjahr spltestens im Kalenderjahr der Auf
nahme vollenden und eine Berufsausbildung abgeschlossen haben oder 
in das Berufsleben eingetreten sind, zum Bildungsziel der Höheren 
technischen oder gewerblichen Lehranstalt zu fahren. Voraussetzung 
fOr die Aufnahme ist ferner die erfolgreiche Ab1egung der Lehrab
SCh1ußprOfung in einem entsprechenden Lehrberuf sowie die erfolgrei
che Ab1egung einer AufnahmsprOfung Ober den Lehrstoff des Vorberei
tungslehrganges (S 59 Abs. 1 Z 2 1it. b) oder der erfolgreiche Ati
schluß einer einsch11gigen Fachschule oder Werkmeisterschule; fOr 
Bewerber, die weder eine Lehrabsch1ußprOfung in einem entsprechenden 
Lehrberuf erfolgreich abgelegt, noch eine einsch1lgige Fachschule 
oder Werkmeisterschule erfolgreich abgeschlossen haben, ist der er
folgreiche Besuch des Vorbereitungslehrganges (§ 59 Aba. 1 Z 2 
1it. b) AUfnahmsvoraussetzung; der erfolgreiche Abschluß des 
Vorbereitungslehrganges ersetzt die AufnahmsprOfung. 
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G e' L t end e F B B B U n g 

I 75 Abs. 1 lit. c erster Satz: 
Kollegs, welche die Aufgabe haben,in einem dreisemestrigen 

Bildungsgang Absolventen von h~heren Schulen erglnzend das Bildungs
gut einer Handelsakademie zu vermitteln. 

I 95 Abs. 3: 
(3) An Bildungsanstalten fUr Kindergartenpldagogik k~nnen nach 

Bedarf Lehrginge fUr Sonderkindergartenpldagogik eingerichtet wer
den. 

I 98 Abs. 2: 
(2) Die Lehrginge zur Ausbildung in Sonderkindergartenpldagoglk 

(I 95 Abs. 3) schließen mit der BeflhigungsprUfung fUr Sonderkinder
glrten ab. 

I 110 erster Satz: 
Die Berufspldagogischen Akademien haben die Aufgabe, aufbauend 

auf dem Bildungsgut einer h~heren Schule, einer Heisterausbildung 
oder gleichwertigen Beflhigung Berufsschullehrer, Lehrer fUr den 
hauswirtschaftlichen oder gewerblichen Fachunterricht an berufsbil
denden mittleren und h~heren Schulen sowie Lehrer fUr Stenotypie, 
Phonotypie und Textverarbeitung heranzubilden, die nach Berufsgesin
nung, Berufswissen und Berufsk~nnen geeignet sind, die Aufgaben des 
betreffenden Lehrberufes zu erfUllen. 

I 111 Abs. q lit. d: 
d) Abteilung fUr die Lehramtsausbildung fUr Stenotypie, Phono

typie und Textverarbeitung. 

I 111 Abs. 5' erster Satz: 
An den Berufspldagogischen Akademien k~nnen Lehrginge und Kurse 

zur Vorbereitung auf ErweiterungsprUfungen fUr allgemeinbildende und 
fachliohe Unterrichtsgegenstlnde an berufsbildenden Schulen sowie 
fOr Stenotypie, Phonotypie und Textverarbeitung mit einer Dauer bis 
zu einem Jahr ge fUhrt werden. 

I 113 (Einleitung des Abs. q): 
Voraussetzung fOr die Aufnahme in eine Berufspldagogische Aka

demie, Abteilung fUr die LehramtsaUSbildung fUr Stenotypie, Phono
typie und Textverarbeitung, ist: 

- 4 -

E n t w u r f 

I 15 Abs. 1 lit. c erster Satz: 
Kollegs, welche die Aufgabe haben, in einem Viersemestrigen 

Bildungsgang Absolventen von h~heren Schulen erglnzend das Bildungs
gut einer Handelsakademie zu vermitteln. 

S 95 Abs. 3: 
(3) An Bildungsanstalten fUr Kindergartenpldagogik k~nnen nach 

Bedarf Lehrginge fUr Sonderkindergartenpldagogik eingerichtet wer
den. Diese Lehrginge k~nnen auch als Schulen fOr Berufstltige unter 
allfilliger entsprechender Verllngerung der Ausbildungsdauer ge fUhrt 

._ !!f.erden. 

I 98 Abs. 2: 
(2) Die Lehrginge zur Ausbildung in Sonderkindergartenpldagogik 

(I 95 Abs. 3) schließen mit der BeflhigunßsprUfung fOr Sonderkinder
glrten und FrOhf~rderung ab. 

I 110 erster Satz: 
Die Berufspldagogischen Akademien haben die Aufgabe, aufbauend 

auf dem Blldungsgut einer h~heren Schule, einer Heisterausbildung 
oder gleiChwertigen"Seflhigung Berufsschullehrer, Lehrer fOr den 
hauswirtschaftlichen oder gewerblichen Fachunterricht an berufsbil
denden mittleren und h~heren Schulen sowie Lehrer fUr Textverarbei
tung (ComputerunterstOtzte Textverarbeitung, Stenotypie, Phonotypie) 
heranZUbilden, die nach Berufsgesinnung, Berufswissen und Berufsk~n
nen geeignet sind, die Aufgaben des betreffenden LehrberufeB zu er
fUllen. 

S 111 Abs. q lit. d: 
d) Abteilung fUr die Lehramtsausbildung fUr Textverarbeitung. 

I 111 Abs. 5 erster Satz: 
An den Berufspldagogischen Akademien k~nnen Lehrginge und Kurse 

zur Vorbereitung auf ErweiterungsprUfungen fUr allgemeinbildende und 
fachliche Unterrichtsgegenstlnde an berufsbildenden Schulen sowie 
fUr Textverarbeitung (ComputerunterstUtzte Textverarbeitung, Steno
typie, Phonotypie) mit einer Dauer bis zu einem Jahr gefUhrt wer~ 
den. 

. § 113 (Einleitung des Aba. q): 
Voraussetzung fUr die Aufnahme in eine Berufspldagogische Aka

demie, Abteilung fUr die Lehramtsausbildung fOr Textverarbeitung, 
ist: 
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Gel t end e F a a a u n g 

I 11_ Abe. 1 llt. '1 
d) bel der Lehra.taauabll.unl rlr Stenotrple, Phonot,ple und 

Textverarbeltunl .1\ der Lehra.taprlrunl rlr Stenotrp1e, Phonot,ple 
und Textverarbe1tunl. 

• 

- 5 - ; 

E n t w u r f' 

I 114 Abs'. llt. d: 
d) bel der Lehramtsausblldung fnr Textverarbeltung mlt der 

Lehramtsprnfung cnr Textverarbeltung (Computerunterstntzte Textver
arbeltung, Stenot,ple, Phonotyple). 

I 131b: 
S 0 h u 1 ver a u c h e C n r g a n z t I g 1 g e 

S c h u 1 C 0 r m e n 

I 131b. (1) Zur Vorbereltung der OberCnhrung der Ergebnlsse aue 
den Schul versuchen 'Ganztagsschule' und 'Tageshelmschule' ln das 
Regelschulwesen slnd Schulversuche zu elnem Clexlblen Modell ganz
tlgiger Schulformen durchzuCnhren. 

(2) Im Rahmen dleser Schulversuche 1st zu erproben: 
1. Gllederung ln elnen Unterrlchtstell und einen Betreuungs

teil , 
2. Teilung des BetreuungsbereiChes in gegenstandsbezogene Lern

zeit,individuelle Lernzeit und individuelle Freizeit, 
3. die Fnhrung des Unterrichtsteiles und des 'Betreuungsteiles 

als organisatorische Einheit an Schulen fnr jene Klassen, an 
denen alle Schnler auC Dauer den Betreuungsteil besuchen, 

_. ein Lehrplan fnr die gegenstandsbezogene und individuelle 
Lernzeit, der der Festigung und F~rderung der Unterrichts

\arbeit im Unterrichtsteil, nicht jedOCh der Erarbeitung 
neuer Lehrinhalte zu dienen hat, 

5. teilweiser oder glnzlicher Einsatz von Erziehern neben Leh
rern in der individuellen Lernzeit und der individuellen 
Freizeit, 

6. Verfahren zur Festlegung der Standorte, wObei,die Freiwil
llgkeit beznglich der Teilnahme am Betreuungsteil in einer 
Weise zu gewlhrleisten ist, daß jedenfalls bei einem zumut
baren Schulweg der Schulbesuch ohne Betreuungsteil erm~g
licht wird. 

(3) Schulversuche im Sinne der vorstehenden Absltze,sind bis 
einschließlich zur 8. SChulstuCe durchzuCnhren. Die Anzahl der Kl~S
sen, an denen solche Schulversuche durchgefnhrt werden, darf 10 vH 
die Anzahl der Klassen an ~CCentlichen Schulen im Bundesgebiet, so
weit es sich aber um ~Clichtschulklassen handelt, 10 vH der Anzahl 
der Klassen an aCCentlichen PClichtschulen im jeweiligen Bundesland 
nicht nbersteigen; gleiches gilt sinngemlß cnr Privatschulen mit 
~fCentlichkeitsrecht. Im nbrigen findet auf diese Schulversuche § 7 
Anwendung. 

(4) Schulversuche im Sinne der Abs. 1 bis 3 dnrfen in den 
SChuljahren 1991/92 bis 1994/95 geCnhrt werden. Die biSherigen 
Schul versuche ganztlgiger SchulCormen sind stuCenweise bis zum 
SChuljahr 1993/94 in Schulversuche im Sinne der Abs. 1 bis 3 nberzu
Cnhren. 
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Geltende F B B S U n 9 

• 

Artikel 111 der 28. Gehaltsgesetz-Novelle: 

(1) Dieser Artikel gilt fßr die auf Grund des Art. 11 der 
q. Schulorganisationsgesetz-Novelle, BGBl.Nr. 23q/1971, durchgefßhr
ten Schul versuche und fßr die Schul versuche "Ganztagsschule" und 
"Tagesheimschule" gemlß § 7 des SChulorganisa~ionsgesetzes, BGBl. 
Nr. 2q2/1962. 

(2) Den Bediensteten, die durch den Einsatz in Schulversuchen 
gegenßber Bediensteten gleicher besoldungsrechtlicher Stellung 
zusltzlich belasten werden, gebßhrt hiefßr eine besondere Vergßtung. 

(3) Die H~he der besonderen Vergßtung ist unter Bedachtnahme 
auf die Mehrleistung oder Mehrbelastung durch den Bundesminister fßr 
Unterricht und Kunst im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler und dem 
Bundesminister fßr Finanzen festzusetzen. 

(q) Die besondere Vergßtung kann festgesetzt werden: 
1. in einem Hundertsatz des Gehaltes (einschließlich einer 

allfllligen Teierungszulage), 
2. dadurch, daß im Rahmen des Schul versuches gehaltene Unter

richtsstunden mit einem besonderen Ansatz im Rahmen der 
Lehrverpflichtung berßcksichtigt werden, 

3. durch Wertung bestimmter Tltigkeiten als Unterrichtsstun~en 
oder 

q. in einem SChillingbetrag. 

(5) Welche der im Abs. q genannten Vergßtungsformen gewlhlt 
werden, ist unter Bedachtnahme auf die Tltigkeit im Schul ver such und 
die besoldungsrechtliche Stellung des Bediensteten zu bestimmen. 

- 6 -

E n t w u r f 

Artikel II 

Abweichend von den GrUndsatzbestimmungen des § 21 Abs. 3 und 
des § 33 Abs. 3 des SChulorganisationsgesetzes in der Fassung des 
Art. I darf in der unverbindlichen Obung Einfßhrung in die Informa
tik bzw. im Unterrichtsgegenstand Informatik die Teilungszahl 19 
unterschritten werden, wenn dies am betreffenden Standort erforder
lich ist, damit nicht mehr als zwei Schßler an einem Gerlt arbei
ten. Hiebei darf die Teilungszahl jedoch 13 nicht unterschreiten. 

Irtikel IV 

(1) Die Festsetzung der Lehrverpflichtung (Arbeitszeit) fnr die 
Tltigkeit an Schulversuchen gemlß § 131b des Schulorganisationsge_ 
setzes in der Fassung des Art. I sowie die Vergntung fnr Leitungs
funktionen ist unter Bedachtnahme auf die Belastung der Lehrer und 
Erzieher im Vergleich zu entsprechenden Tltigkeiten im Regelschul
wesen durch Verordnung festzusetzen, wobei allflllige besondere Lei
stungen wlhrend der SC,hulversuchszeit aus dem Grunde der besonderen 
Schulversuchssituation durch BelOhnungen (§ 19 des Gehaltsgesetzes, 
BGBl. Nr. 5Q/1956, zuletzt gelndert. durch das Bundesgesetz BGBl. 
651/1989) abzugelten sind. 

(2) Art. 111 der 28. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBl. Nr. 396/1975, 
wird mit 31. August 199Q aufgehoben. 
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SCHULZEITGESETZ 1985 

Gel t end e F B B S U n g 

, 10 Abs. ~: 
(9) Die Dauer der Haupt-, der Weihnachts-, der Semester-, der 

Oster- und der Pfingstferien ist sc zu bestimmen, dal die im Lehr
plan vorgesehene Zahl der Unterrichtsstunden fDr eine Schulstufe 
durch Tage, die nach den Abs. Q bis 6 schulfrei sind, ·um nicht mehr 
als ein Zehntel unterschritten wird. Bei lehrgangsmlligen Berufs
scbulen sind Lehrglnge insoweit zu verllngern, als durch Ferien, 
allenfalls im Zusammenhang mit anderen schulfreien Tagen, die im 
Lehrplan vorgesehene Zahl an Unterrichtsstunden fUr die jeweilige 
Schulstufe um mehr als ein Zehntel unterschritten wUrde. 

E n t w u r f 

, 10 'bs. 9: 
(9) Die Dauer der Haupt-, der Weihnachts-, der Semester-, der 

Oster- und der Pfingstferien ist so zu bestimmen, dal dIe im Lehr
plan vorgesehene Zahl der Unterricbtsstunden .fDr eine Schulstufe 
durcb Tage, die nacb den Abs. q bis 6 schulfrei sind, um nicht mehr 
als 5 v.H. unterschritten wird. Bei lehrgangsmlligen Berufsschulen 
sind Lehrginge insoweit zu verlingern, als durch Ferien, allenfalls 
im Zusammenhang mit anderen schulfreien Tagen; die im Lehrplan vor
gesehene Zahl an Unterrichtsstunden fUr die jeweilige Schulstufe um 
mehr als 5 v.H. unterschritten wUrde. 

.. 
305/M

E
 X

V
II. G

P - M
inisterialentw

urf (gescanntes O
riginal)

32 von 33

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



fl 

\J 
305/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 33 von 33

www.parlament.gv.at




